
Schwimmverein Essen-Borbeck 1961 e.V. 
 

 

Beitragsordnung Stand März 2025 

Auszug aus der Satzung 

§ 5 Pflichten der Mitglieder 
1. Pünktliche Beitragszahlung 

Beiträge sind bis zum 3. Werktag des laufenden Monats im Voraus zu entrichten. 

Jahresbeiträge sind bis Ende Januar zu entrichten.  

§ 8 Beiträge 
1. Die Beitragshöhe und die Aufnahmegebühr richten sich nach den Erfordernissen des 

Vereins und werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Dabei ist grundsätzlich 

folgende Einteilung zu beachten. 

a. Mitglieder unter 18 Jahre 

b. Mitglieder ab 18 Jahre 

c. Familienbeitrag ab 4 Personen, davon mindestens 2 minderjährige Kinder, auf 

Antrag beim Vorstand. 

2. Der Verein kann auf Antrag in nicht selbst verschuldeten Härtefällen Mitgliedern den 

Beitrag vorübergehend stunden. 

3. Eine von Abs. 1 abweichende Beitragsgestaltung, z.B. im Fall einer befristeten 

Mitgliedschaft, kann der Vorstand im Einzelfall beschließen. 

 

Beitragssatz 
Alter Beitrag  Aufnahme-Gebühr 
 jährlich* monatlich  

Anfängerschwimmen 60,00 € 6,00 € 20,00 € 

bis 18 Jahre: 60,00 € 6,00 € 10,00 € 

über 18 Jahre: 90,00 € 8,00 € 10,00 € 

passive Mitglieder: 50,00 € 5,00€ 10,00 € 

Familienbeitrag  
(ab 4 Pers./ auf Antrag beim Vorstand): 

180,00 € 16,00 € 10,00 € 

* bezieht sich auf ein Kalenderjahr (Jan. – Dez.) und ist bis spätestens 31. Januar des zu berechnenden Jahres zu 
überweisen. 

 

Kontoinhaber: Schwimmverein Essen Borbeck 1961 e.V. 

IBAN:   DE62 3706 0590 0001 7597 94 

BIC:    GENODED1SPK 

 

Bei Überweisungen bitte stets den Namen des Kindes und die zu verrechnenden Monate angeben. 

DANKE 

 


